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Regierungsvorlage~ 

Bundeskanzleramt 
Zl. 63.716-2b/1948. 

Bundesgesetz, womit die 
Haftung des Bundes, der 
Länder, der Bezirke, der 
Gemeinden und der sonsti
gen Körperschaften und An
stalten des öffentlichen Rechts 
für den in Vollziehung der 
Gesetze zugefügten Schaden 
geregelt wird (Amtshaftungs. 
gesetz). -

die auf Weisung i(Auftmg, Befehl) eines Vor
gesetzten erfolgt 'ist, es sei denn, das 01'~an 'hätte 
die Weisung eines offenbar unzuständ!i'gen Vor
gesetzten befolgt ode.r in Befolg.ung der W·e:isung 
gegen sor:afg,esetzliche Best.immungen verstoßen. 
Es ist ,außer Zweifel, daß diese Vorschrift dazu 
führen wür:de, daß die Mehrzahl der betroffenren 
Organe ver5uchen ,wird, im weitesten Umhn'ge 
solche Weris1ungen einzuholen. Die,o/b.ersten Ver
w,altungsorg:ane werden 'hied'urch ,in unerträg
lichem Ausmaß mi.t V'erant:wortlichkciten be-
!:astet werden~ die ihnen bei normalem Gang der 

An das Präsidium des Nationalrates. Verwlalmng nricht auJg:e:bür:det sind. Es niuß 
d<lher VorsoI'g~ getlroffen wCl1d'en, um durch g,e-

üe:r Vors:otzende des 'Bundesrates hat mir mit ei"nete Vorkehrungen oder g.esetzliche Bestim
Sch'I'eihen vom 4. Mär:z ,1948, Z. 4-SR/48, mit- . m~ngen .dies,~ Ve·f,al1ltworr.l,ichikeiten gerecht zu 
geteilt, daß der Bundesrat in seiner Sitzung vom verteilen. Da solch,e \B,est:immungen im g,egen-
4. März 1948 den Gesetzesbesch;uß des Na.roiomrl- ständtlichen Gersetze~beschluss.e fehlen, muß er .als 
nates vom 14. Jänner 1948, betreffend ein Bun- mange1ha,f't zurückgewiesen werden. 
desg.es,e-tz, womit die Haftun'g ·des Bun·des, d1er Schon .in der Begründung des <Eimspruches des 
Läll'd·cr, df"~ Bezirtke, der Gemeinden und der 1) d [ . 

""'" Bundesrates zum lUun eSV'e'fLüassurugSig'esetz, worn.: 
sonstigenK,örperschaften ,und, Anst:aken des öf- die Vorsch,r,iften d~' Bundes-Verfas,;ung"ges~tz~s 
fent1.ichcn Rechts für den in Vollziehun.g d,er über die Schadenshafturug der Geibietskörp~r
Gesetz·e zug:efü-gten Schaden g,eregelt wird (Amts- schaften ,ah"eändert wetden, ist ausgeführt; :daß 
haft-ungsgesetz), in Verhandlung gezogen und b:- di,e Vers.chi~enheit des Umfanges der Haftung 
€chlossen hat, ge'gen diesen Gesletzesheschluß mIt der Rechwträger für Schäden durch ihre Organ.e 
folgender BCß'ründung Ei'nspru~h zu erhe:ben: und der Re@reßpflicht dies.er Or.g1ane gegle11lüb~r 

"Im l'iat·ion,a'lmt~beschlus5e über die Abände- dem Rechtsträg.er zu bisher unbekannten 13e
rU1l'g d~ Art:ikel" 23 der geltenden Bundesver- l.astungen öffendicher Haushalt,e ffrhren müßte. 
iassul1'g h.eißt 'es, daß'diie dort genannten Rechts- Das gleiche grilt von d<er Diskrepanz der § 1, 
träger für den Schaden haften, den i,hre Organe Abs. (1), und § 3, Abs. Cl), des vorli.egenrden 
owrch ein rechJtswidr':ges Vel'halten ,wem immer' Gesetzesbeschlus~es." . 
sdlllldhaft rz:ugefügt !haben. Demgegenüber Hievon Ibeeihre ich mich gemäß Artikel 42, 
.chränkt der § 7 des vorliegenden Gesetzes diese Abs. (3); des 'B-unrdes-Verfas§i.1l1g~esetzes in der 
Haftung g~genüber Ausländern ,auf di,e .Fälle ~in, F:assung von 1929 Mitteilung zu machen. 
in ,denen die Gegenooioigkeit verbürgt 1st. D~esc 
Bestimmung i,st daher verfassungswidrig. Wien, :am 5. März 1948. 

Nach § 4' .de,s . gegenständLichen Gesetzes- Der Bundeskanzle.r: 
beschlusses koal1!n von einem Organ kein Rück-
ersatz wegen el!1-er Hand'1u!l>g begehrt we.r:den, Figl 
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